
Synopse 

Zweite Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über die Anerkennung von Hochschulprüfungen  

lehramtsbezogener Bachelor- und Masterstudiengänge als Erste Staatsprüfung für Lehrämter  

 

Alte Fassung Neue Fassung 

Anlage 1 (zu § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 und § 6 Abs. 5 Satz 2) 
 

Curriculare Standards der Studienfächer  
 

 

10.     Französisch 

Studienteil Modul Titel Studiengang 
für LA 

 
Bachelor-
studiengang 
 
1. – 4.  
Semester 
 

1 Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 1: 
Grundlagen 

 
alle LÄ 

2 Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2: 
Vertiefung, Anwendung 

3 Grundlagen der 
französischen 
Sprachwissenschaft 

4 Französische 
Literaturwissenschaft 1: 
Grundlagen 

5 Französische 
Kulturwissenschaft 1: 
Grundlagen 

 

Bachelor- 
studiengang 
 
5. – 6.  
Semester 

6 Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 3: 
Übersetzung, 
Fachsprachen, 
Fachdidaktik  

 
an RS plus, 
Gym, BBS 

7 Sprache der Gegenwart; 
Lernen und Lehren der 
französischen Sprache 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Französische 
Literaturwissenschaft 2: 
Vertiefung, 
Literaturdidaktik  

 
Master- 
studiengang 

9 Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4: 
Authentisches Sprechen 
und Schreiben in der 
Fremdsprache mit 
integrierter Fachdidaktik 

 
an RS plus, BBS 

10 Integriertes Modul 
Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft, 
Kulturwissenschaft, 
Fachdidaktik 

11 Integriertes Modul 
Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft, 
Fachdidaktik  

 
an Gym 

12 Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4: 
Authentisches Sprechen 
und Schreiben in der 
Fremdsprache 

13 Vertiefungsmodul Sprach- 
und Literaturwissenschaft: 
Ausgewählte Themen 

14 Französische 
Kulturwissenschaft 2: 
Vertiefung mit 
Landeskundedidaktik 

15 Integriertes 
Vertiefungsmodul; 
Französisch als 
Nachbarsprache 

an RS plus 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anmerkungen:  
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums sind hinreichende 
Kenntnisse der französischen Sprache. Es ist Aufgabe der Studierenden, 
sich in angemessener Zeit, z. B. über Vorkurse, Begleitkurse, Tutorien, 
Förderkurse an oder außerhalb der Universität die geforderten 
sprachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. Die Aufnahme 
des lehramtsspezifischen Schwerpunktes Gymnasium gemäß § 5 Abs. 3 
setzt ausreichende Lateinkenntnisse voraus. 

Im Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ist eine 
abweichende Verteilung der Module zwischen Bachelor- und 
Masterstudiengang möglich. Darüber hinaus können die Inhalte einzelner 
Module an die besonderen Anforderungen des Französischunterrichts an 
berufsbildenden Schulen angepasst werden. Es sollen verstärkt 
Bedeutung, Eigenarten und Verwendung der Fachsprache und der 
berufsbezogenen Kommunikation erarbeitet sowie Beispiele aus der 
Arbeits- und Berufswelt verwendet werden. 

 

Anmerkungen:  
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums sind hinreichende 
Kenntnisse der französischen Sprache. Es ist Aufgabe der Studierenden, 
sich in angemessener Zeit, z. B. über Vorkurse, Begleitkurse, Tutorien, 
Förderkurse an oder außerhalb der Universität die geforderten 
sprachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. Die Aufnahme 
des lehramtsspezifischen Schwerpunktes Gymnasium gemäß § 5 Abs. 3 
setzt die in den Modulen 3 und 4 zu erwerbenden Lateinkenntnisse 
voraus. Der Zugang zum Masterstudiengang für das Lehramt an 
Gymnasien setzt die im Modul 7 zu erwerbenden Lateinkenntnisse 
voraus. 

Im Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ist eine 
abweichende Verteilung der Module zwischen Bachelor- und 
Masterstudiengang möglich. Darüber hinaus können die Inhalte einzelner 
Module an die besonderen Anforderungen des Französischunterrichts an 
berufsbildenden Schulen angepasst werden. Es sollen verstärkt Bedeutung, 
Eigenarten und Verwendung der Fachsprache und der berufsbezogenen 
Kommunikation erarbeitet sowie Beispiele aus der Arbeits- und Berufswelt 
verwendet werden. 

 
 

18.     Italienisch 

Studienteil Modul Titel Studiengang 
für LA 

 

Bachelor-
studiengang 
 

1 Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 1 

 
an Gym 

2 Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 2 

3 Grundlagen der 
italienischen 
Sprachwissenschaft 

4 Italienische 
Literaturwissenschaft 1 

5 Italienische 
Kulturwissenschaft 1 

6 Mündliche und schriftliche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunikation 3  

7 Sprache der Gegenwart; 
Lernen und Lehren der 
italienischen Sprache 

8 Italienische 
Literaturwissenschaft 2 
und Literaturdidaktik 

 

Master- 

studiengang 

9 Mündliche und schriftliche 
Kommunikation 4 

 
an Gym 

10 Integriertes Modul 
Sprachwissenschaft, 
Literaturwissenschaft, 
Fachdidaktik  

11 Vertiefungsmodul Sprach- 
und Literaturwissenschaft: 
Ausgewählte Themen 

12 Italienische 
Kulturwissenschaft 2, 
Landeskundedidaktik 

 

Anmerkung: 
 
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums sind hinreichende 
Kenntnisse der italienischen Sprache. Es ist Aufgabe der Studierenden, 
sich in angemessener Zeit, z. B. über Vorkurse, Begleitkurse, Tutorien, 
Förderkurse an oder außerhalb der Universität die geforderten 
sprachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. Die Aufnahme 
des lehramtsspezifischen Schwerpunktes Gymnasium gemäß § 5 Abs. 3 
setzt ausreichende Lateinkenntnisse voraus. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anmerkung: 
 
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums sind hinreichende 
Kenntnisse der italienischen Sprache. Es ist Aufgabe der Studierenden, sich 
in angemessener Zeit, z. B. über Vorkurse, Begleitkurse, Tutorien, 
Förderkurse an oder außerhalb der Universität die geforderten 
sprachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. Die Aufnahme 
des lehramtsspezifischen Schwerpunktes Gymnasium gemäß § 5 Abs. 3 
setzt die in den Modulen 3 und 4 zu erwerbenden Lateinkenntnisse 
voraus. Der Zugang zum Masterstudiengang für das Lehramt an 
Gymnasien setzt die im Modul 7 zu erwerbenden Lateinkenntnisse 
voraus.  

 

30.     Spanisch 

Studienteil Modul Titel Studiengang 

für LA 

 
 
 
 
 
 



Bachelor-

studiengang 

 

1. – 4.  

Semester 

1 Mündliche und schriftliche 

Kommunikation 1 

 

an Gym, BBS 

2 Mündliche und schriftliche 

Kommunikation 2 

3 Grundlagen der 

spanischen 

Sprachwissenschaft 

4 Spanische 

Literaturwissenschaft 1 

5 Spanische 

Kulturwissenschaft 1 

6 Mündliche und schriftliche 

Kommunikation 3  

Bachelor-

studiengang 

 

5. – 6.  

Semester 

7 Sprache der Gegenwart; 

Lernen und Lehren der 

spanischen Sprache 

8 Spanische 

Literaturwissenschaft 2 

und Literaturdidaktik 

Master-

studiengang 

9 Mündliche und schriftliche 

Kommunikation 4 

 

an Gym, BBS 

 10 Integriertes Modul 

Sprachwissenschaft, 

Literaturwissenschaft, 

Fachdidaktik 

11 Vertiefungsmodul Sprach- 

und Literaturwissenschaft: 

Ausgewählte Themen  

 

an Gym 

12 Spanische 

Kulturwissenschaft 2, 

Landeskundedidaktik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Anmerkungen: 
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums sind hinreichende 
Kenntnisse der spanischen Sprache. Es ist Aufgabe der Studierenden, 
sich in angemessener Zeit, z. B. über Vorkurse, Begleitkurse, Tutorien, 
Förderkurse an oder außerhalb der Universität die geforderten 
sprachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. Die Aufnahme 
des lehramtsspezifischen Schwerpunktes Gymnasium gemäß § 5 Abs. 3 
setzt ausreichende Lateinkenntnisse voraus. 
 
Im Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ist eine 
abweichende Verteilung der Module zwischen Bachelor- und 
Masterstudiengang möglich. Darüber hinaus können die Inhalte einzelner 
Module an die besonderen Anforderungen des Spanischunterrichts an 
berufsbildenden Schulen angepasst werden. Es sollen verstärkt 
Bedeutung, Eigenarten und Verwendung der Fachsprache und der 
berufsbezogenen Kommunikation erarbeitet sowie Beispiele aus der 
Arbeits- und Berufswelt verwendet werden. 
 

 
Anmerkungen: 
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums sind hinreichende 
Kenntnisse der spanischen Sprache. Es ist Aufgabe der Studierenden, sich 
in angemessener Zeit, z. B. über Vorkurse, Begleitkurse, Tutorien, 
Förderkurse an oder außerhalb der Universität die geforderten 
sprachpraktischen Kenntnisse und Fertigkeiten anzueignen. Die Aufnahme 
des lehramtsspezifischen Schwerpunktes Gymnasium gemäß § 5 Abs. 3 der 
Landesverordnung setzt die in den Modulen 3 und 4 zu erwerbenden 
Lateinkenntnisse voraus. Der Zugang zum Masterstudiengang für das 
Lehramt an Gymnasien setzt die im Modul 7 zu erwerbenden 
Lateinkenntnisse voraus. 
 
Im Studium für das Lehramt an berufsbildenden Schulen ist eine 
abweichende Verteilung der Module zwischen Bachelor- und 
Masterstudiengang möglich. Darüber hinaus können die Inhalte einzelner 
Module an die besonderen Anforderungen des Spanischunterrichts an 
berufsbildenden Schulen angepasst werden. Es sollen verstärkt Bedeutung, 
Eigenarten und Verwendung der Fachsprache und der berufsbezogenen 
Kommunikation erarbeitet sowie Beispiele aus der Arbeits- und Berufswelt 
verwendet werden. 

 


